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1. Fragestellung 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages wurden gefragt, anhand welcher 
rechtlicher Maßstäbe die Steuerung einer politischen Partei aus dem Ausland geprüft werden 
kann. Weiter wurde gefragt, ob und gegebenenfalls inwieweit solche Steuerungen aus dem Aus-
land mithilfe eines Parteiverbotes abgewehrt werden können. Unter der Steuerung einer Partei 
aus dem Ausland wird vorliegend jede Form der Einflussnahme auf eine Partei aus dem Aus-
land verstanden. 

Das deutsche Verfassungsrecht verbietet jedenfalls nicht ausdrücklich die Einflussnahme auf po-
litische Parteien oder deren Steuerung aus dem Ausland. Dennoch sollen politische Parteien 
nach Art. 21 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes (GG)1 in erster Linie bei der politischen Willensbil-
dung des deutschen Volkes mitwirken und nicht Interessen ausländischer Akteure im Inland 
vertreten (zum verfassungsrechtlichen Rahmen unter 2.). Das Parteiengesetz (PartG)2 enthält inso-
weit entsprechende einfachgesetzliche Regelungen zur Verhinderung der finanziellen und orga-
nisatorisch-personellen Einflussnahme aus dem Ausland auf politische Parteien (dazu unter 3.).  

Die Regelungen zum Parteiverbot nach Art. 21 Abs. 2, Abs. 4 GG knüpfen nicht ausdrücklich an 
die Einflussnahme auf eine politische Partei aus dem Ausland an. Politische Parteien können 
aber grundsätzlich unter bestimmten, aber strengen Voraussetzungen als verfassungswidrig ein-
gestuft werden, wenn diese die äußere Souveränität Deutschlands gefährden (dazu unter 4.). Am 
Ende dieser Arbeit werden Regelungen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) im 
Zusammenhang mit der Einflussnahme auf politische Parteien aus dem Ausland exemplarisch 
erörtert (dazu unter 5.). 

2. Verfassungsrechtlicher Rahmen 

Gemäß Art. 21 Abs. 1 GG besitzen politische Parteien einen besonderen verfassungsrechtlichen 
Status zwischen Gesellschaft und Staat: 

  1Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. 2Ihre Gründung ist 
frei. 3Ihre innere Ordnung muß demokratischen Grundsätzen entsprechen. 4Sie müssen über 
die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft 
geben. 

Der einfachgesetzliche Gesetzgeber hat politische Parteien gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 PartG wie 
folgt definiert: 

  Parteien sind Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit für den Bereich 
des Bundes oder eines Landes auf die politische Willensbildung Einfluß nehmen und an der 
Vertretung des Volkes im Deutschen Bundestag oder einem Landtag mitwirken wollen, wenn 
sie nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere nach Umfang und 

 

1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer  
100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert am 19.12.2022 (BGBl. I S. 2478). 

2 Parteiengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.01.1994 (BGBl. I S. 149), zuletzt geändert am 
27.02.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 70). 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
Parteiengesetz%20in%20der%20Fassung%20der%20Bekanntmachung%20vom%2031.%20Januar%201994%20(BGBl.%20I%20S.%20149),%20das%20zuletzt%20durch%20Artikel%201%20des%20Gesetzes%20vom%2027.%20Februar%202024%20(BGBl.%202024%20I%20Nr.%2070)%20ge%C3%A4ndert%20worden%20ist
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Festigkeit ihrer Organisation, nach der Zahl ihrer Mitglieder und nach ihrem Hervortreten in 
der Öffentlichkeit eine ausreichende Gewähr für die Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten. 

Dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) zufolge hat der Gesetzgeber den Parteienbegriff in ver-
fassungsmäßiger Weise konkretisiert, wobei die einfachgesetzliche Vorschrift im Lichte des 
Art. 21 Abs. 1 GG auszulegen ist.3 Die in diesem Zusammenhang geforderte Mitwirkung an der 
Volksvertretung setzt insbesondere voraus, dass sich politische Parteien an Wahlen beteiligen 
und Wahlvorschläge einreichen, d.h. wählbare Personen vorschlagen (vgl. Art. 20 Abs. 2 GG, 
Art. 38 Abs. 2 a.E. GG).4  

(Politische) Vereinigungen sind nach der Rechtsprechung des BVerfG keine politischen Parteien, 
wenn sie „nach ihrem Organisationsgrad und ihren Aktivitäten offensichtlich nicht imstande 
sind, auf die politische Willensbildung des Volkes Einfluss zu nehmen, bei denen die Verfolgung 
dieser Zielsetzung erkennbar unrealistisch und aussichtslos ist und damit nicht (mehr) als ernst-
haft eingestuft werden kann, […]“.5 Für politische Vereinigungen, die keine politischen Parteien 
im Sinne des Art. 21 Abs. 1 GG sind, gilt grundsätzlich die Vereinigungsfreiheit nach Art. 9 
Abs. 1 GG und die einfachgesetzliche Ausgestaltung im Vereinsgesetz (VereinsG)6. Da sich nur 
Deutsche auf Art. 9 Abs. 1 GG berufen können, greift insoweit für Ausländer der Grundrechts-
schutz der allgemeinen Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG.7 

Während Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG den verfassungsrechtlichen Auftrag der Mitwirkung an der po-
litischen Willensbildung des (deutschen) Volkes definiert, gewährleistet das Grundgesetz mit 
Art. 21 Abs. 1 Satz 2 GG die Freiheit, Parteien zu gründen und sich in Parteien zu betätigen 
(Gründungs- und Betätigungsfreiheit). Die Rechte aus Art. 21 Abs. 1 Satz 2 GG werden in weiten 
Teilen der rechtswissenschaftlichen Literatur auch als Individualgrundrechte anerkannt.8 Aller-
dings dürfen sich insoweit nach der überwiegenden Ansicht nur wahlberechtigte deutsche 
Staatsangehörige auf die Gründungsfreiheit aus Art. 21 Abs. 1 Satz 2 GG berufen.9 Dies wird 
zum einen mit dem notwendigen Zusammenhang zwischen Parteieigenschaft und Wahlrecht 

 

3 Zur ständigen Rechtsprechung BVerfG, Beschluss vom 22.07.2021 - 2 BvC 8/21, BVerfGE 159, 91 (96 Rn. 15). 

4 Klein, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, 102. EL August 2023, Art. 21 Rn. 230; Streinz, in: Huber/Voßkuhle, GG 
Bd. 2, 8. Aufl. 2024, Art. 21 Rn. 79; vgl. ferner Klafki, in: v. Münch/Kunig/, GG Bd. 1, 7. Aufl. 2021, Art. 21 Rn. 
25.  

5 BVerfG, Beschluss vom 22.07.2021 - 2 BvC 8/21, BVerfGE 159, 91 (98 Rn. 18). 

6 Vereinsgesetz vom 05.08.1964 (BGBl. I S. 593), zuletzt geändert am 30.11.2020 (BGBl. I S. 2600). 

7 Vgl. zu den Besonderheiten des Grundrechtsschutzes für EU-Bürger, Cornils, in: Epping/Hillgruber, BeckOK 
GG, 57. Ed. 15.8.2023, Art. 9 Rn. 4. 

8 Siehe dazu nur Streinz, in: Huber/Voßkuhle, GG Bd. 2, 8. Aufl. 2024, Art. 21 Rn. 99 m.w.N. 

9 Vgl. zum Streitstand Schwarz, in: Albrecht/Roggenkamp, VereinsG, 2. Aufl. 2024, Art. 21 GG Rn. 15; vgl. ferner 
dazu Klein, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, 102. EL August 2023, Art. 21 Rn. 244; Kluth, in Epping/Hillgruber, 
BeckOK GG, 57. Ed. 15.01.2024, Art. 21 Rn. 39 f.; im Ergebnis auch Morlok, in: Dreier, GG Bd. 2, 3. Aufl. 2015, 
Art. 21 Rn. 52; vgl. dazu ausdrücklich noch BT-Drs. III/1509, S. 21: „Das Recht, Parteien zu bilden, ist, wie sich 
aus dem Zusammenhang von Artikel 21 GG mit Artikel 9 Abs. 1 GG und aus der Natur der Sache ergibt, grund-
sätzlich nur Deutschen gewährleistet. […]“. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/07/cs20210722_2bvc000821.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/07/cs20210722_2bvc000821.html
https://www.gesetze-im-internet.de/vereinsg/BJNR005930964.html
https://dserver.bundestag.de/btd/03/015/0301509.pdf
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begründet.10 Vereinzelt wird dieser Zusammenhang zwar kritisiert und für nicht verfassungs-
rechtlich zwingend erachtet, weil sich politische Mitwirkungsrechte auch aus anderen Kriterien 
ergeben können.11 Jedoch übt das Volk nach Art. 20 Abs. 2 GG die von ihm ausgehende Staatsge-
walt vor allem durch Wahlen aus, und das Volk im Sinne des Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG wird nach 
der Rechtsprechung des BVerfG „von den deutschen Staatsangehörigen und den ihnen nach 
Art. 116 Abs. 1 gleichgestellten Personen gebildet“.12 Dem schließt sich im Grundsatz die über-
wiegende Ansicht der rechtswissenschaftlichen Literatur an.13 Einfachgesetzlich ist dies in § 12 
des Bundeswahlgesetzes (BWahlG)14 geregelt. Daher erscheint es auch konsequent, dass politi-
sche Parteien, die an der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken, nur durch wahlbe-
rechtigte deutsche Staatsangehörige gegründet werden können. Zum anderen wird darauf abge-
stellt, dass bereits die Vereinigungsfreiheit nach Art. 9 Abs. 1 GG nur Deutschen zusteht und we-
gen des besonderen Spezialitätsverhältnisses zwischen Art. 9 Abs. 1 GG und Art. 21 Abs. 1 GG 
die Gründung von Parteien erst recht nur Deutschen zustehen könne.15 Ausnahmen werden aller-
dings mit Blick auf die Teilnahme von Parteien an Wahlen zum Europäischen Parlament für Uni-
onsbürger anerkannt.16 Für die Mitgliedschaft und Betätigung in einer politischen Partei gelten 
diese Anforderungen an die Staatsangehörigkeit nach der überwiegenden Ansicht aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht indes nicht (zur einfachgesetzlichen Ausgestaltung unter 3.1.).17 

Aus der Gründungsfreiheit der politischen Parteien gemäß Art. 21 Abs. 1 Satz 2 GG ergibt sich 
des Weiteren, dass es für die Gründung keinen Erlaubnisvorbehalt oder keine Genehmigungs-
pflicht geben darf.18 Ausschließlich dem BVerfG obliegt gemäß Art. 21 Abs. 2, Abs. 4 GG das 
Recht, die Verfassungswidrigkeit von politischen Parteien festzustellen und diese zu verbieten 
(dazu näher unter 4.). Dies bedeutet eine Privilegierung gegenüber anderen politischen 

 

10 Klein, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, 102. EL August 2023, Art. 21 Rn. 244. 

11 Z.B Ansässigkeit, Towfigh/Keesen/Ulrich, in: Kahl/Waldhoff/Walter, BK-GG, 224. Lfg., 4/2024, Art. 21 Rn. 305. 

12 BVerfG, Urteil vom 31.10.1990 - 2 BvF 2, 6/89, BVerfGE 83, 37 (51); vgl. dazu auch BVerfG, Urteil vom 
17.01.2017 - 2 BvB 1/13, BVerfGE 144, 20 (199 f. Rn. 522). 

13 Vgl. dazu Grzeszick, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG 102. EL August 2023, Art. 20 Rn. 81; Jarass, in: Jarass/Pieroth, 
GG, 18. Aufl. 2024, Art. 20 Rn. 4; Rux, in: Epping/Hillgruber, BeckOK GG, 57. Ed. 15.1.2024, Art. 20 Rn. 66. 

14 Bundeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.07.1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt geän-
dert am 07.03.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 91). 

15 Klein, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, 102. EL August 2023, Art. 21 Rn. 244; vgl. zum lex specialis Verhältnis des 
Art. 21 Abs. 1 GG zu Art. 9 Abs. 1 GG, BVerfGE 25, 69 (78); dazu ferner Grzeszick/Rauber, in: Schmidt-Bleib-
treu/Hofmann/Henneke, GG, 15. Aufl. 2022, Art. 21 GG, Rn. 38. 

16 Grzeszick/Rauber, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, GG, 15. Aufl. 2022, Art. 21 GG, Rn. 38 m.w.N. 

17 Vgl. dazu bereits BT-Drs. III/1509, S. 21: „Der Entwurf sieht indessen im Hinblick auf die geringe praktische 
Bedeutung der Sache keinen Grund, Ausländern die Mitgliedschaft in deutschen politischen Parteien überhaupt 
zu verwehren.“; vgl. ferner Lenski, PartG, 2011, § 2 Rn. 41 f.; Wißmann, in: Kersten/Rixen, PartG, 2009, § 2 
Rn. 49; Streinz, in: Huber/Voßkuhle, GG Bd. 2, 8. Aufl. 2024, Art. 21 Rn. 55. 

18 Vgl. dazu allein Waldhoff, in: Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz, Handbuch des Verfassungsrechts, 2021, III. 
§ 10 Rn. 29. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/01/bs20170117_2bvb000113.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/BJNR003830956.html
https://dserver.bundestag.de/btd/03/015/0301509.pdf
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Vereinigungen, deren Verbot im VereinsG geregelt ist (sog. Parteienprivileg).19 Vereinsverbote er-
folgen auf Bundesebene durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI).20 Die 
Anforderungen an ein Parteiverbot sind sehr hoch. Das einzige Verbot, das einem etwaigen 
„Gründungsverbot“ für politische Parteien nahekommen könnte, ist das Verbot nach § 46 Abs. 3 
Satz 1 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes (BVerfGG)21, Ersatzorganisationen zu schaffen. 
Dieses ist aber nur eine Folge der Feststellung der Verfassungswidrigkeit einer Partei − neben der 
Auflösung der gesamten oder des selbstständigen Teils der politischen Partei − durch das BVerfG 
und ist mit dem Parteiverbot zu verbinden.22 

Die verfassungsrechtlich gewährleistete Betätigungsfreiheit der politischen Parteien erfasst auch 
die Finanzierungsfreiheit, die nach der Rechtsprechung des BVerfG grundsätzlich insbesondere 
private Spenden an politische Parteien erlaubt.23 Dabei wird in der rechtswissenschaftlichen Lite-
ratur besonders das Spannungsverhältnis deutlich gemacht, dass die verfassungsrechtlich vorge-
sehene Möglichkeit der Annahme von Spenden etwaige Abhängigkeiten der politischen Parteien 
von den Spendern begründen kann.24 Nach der Rechtsprechung des BVerfG gewährleistet die be-
sondere verfassungsrechtliche Ausgestaltung des Parteienstatus im Grundgesetz keinen „Schutz 
vor dem Einfluß finanzkräftiger Einzelpersonen, Unternehmen oder Verbände“.25 Vielmehr gilt 
ihm zufolge im Zusammenhang mit finanziellem Einfluss und den aus Art. 21 Abs. 1 Satz 4 GG 
folgenden Transparenzpflichten, dass  

  das Grundgesetz den mit größeren privaten Spenden häufig erstrebten Einfluß auf die Par-
teien weder billigt noch verbietet, sondern als eine geläufige Form tatsächlicher politischer 
Interessenwahrnehmung […] mit der Maßgabe hinnimmt, daß diese Spenden offenzulegen 
sind. Es entspricht nicht dem Sinn der Vorschrift, verfassungsrechtlich zwischen sachfrem-
den und sachgerechten Finanzierungsquellen zu unterscheiden. Die Abgrenzung zwischen 
legitimer und die freie politische Willensbildung störender Einflußnahme der Spender ist 
verfassungsrechtlich nicht faßbar. Es liegt in der Verantwortung der Parteien, den sachwidri-
gen Einfluß finanzkräftiger Interessenten vom sachgerechten zu unterscheiden und dem auf 

 

19 Vgl. dazu anstatt vieler Klafki v. Münch/Kunig, GG Bd. 1, 7. Aufl. 2021, Art. 21 Rn. 98 f. 

20 Vgl. dazu Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Voraussetzungen eines Vereinsverbots, Sach-
stand vom 10.09.2021, WD 3 - 3000 - 150/21; in Bezug auf Ausländervereine gemäß § 14 VereinsG, ebd. S. 11 ff. 

21 Bundesverfassungsgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.08.1993 (BGBl. I S. 1473), zuletzt 
geändert am 20.11.2019 (BGBl. I S. 1724). 

22 Vgl. dazu übersichtlich Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Einzelfragen zu Ersatzorganisati-
onen bereits verbotener politischer Parteien, Sachstand vom 11.02.2021, WD 3 - 3000 - 021/21. 

23 Vgl. dazu BVerfG, Urteil vom 09.04.1992 - 2 BvE 2/89, BVerfGE 85, 264 (315); siehe ferner allgemein zur Finan-
zierungsfreiheit Streinz, in: Huber/Voßkuhle, GG Bd. 2, 8. Aufl. 2024, Art. 21 Rn. 116; Kluth, in: Epping/Hill-
gruber, BeckOK GG, 57. Ed. 15.1.2024, Art. 21 Rn. 128 ff.; Towfigh/Keesen/Ulrich, in: Kahl/Waldhoff/Walter, 
BK-GG, 224. Lfg., 4/2024, Art. 21 GG Rn. 400; Ipsen/Koch, in: Sachs, GG, 9. Aufl. 2021, Art. 21 Rn. 32. 

24 Towfigh/Keesen/Ulrich, in: Kahl/Waldhoff/Walter, BK-GG, 224. Lfg., 4/2024, Art. 21 GG Rn. 556 mit Hinweis 
auf BVerfGE 8, 51 (66). 

25 BVerfG, Urteil vom 19.07.1966 - 2 BvF 1/65, BVerfGE 20, 56 (105). 

https://www.bundestag.de/resource/blob/863188/28d14e6497039290f2014a7b77141a0c/WD-3-150-21-pdf-data.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bverfgg/BJNR002430951.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/836420/cde95f85427ad492bc03d3baafdf91be/WD-3-021-21-pdf-data.pdf


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 3 - 3000 - 017/24 

Seite 8 

sie eindrängenden sachwidrigen Druck der Interessenten zu widerstehen […]. Freiheit von 
solchem Druck gewährleistet ihnen die Verfassung nicht.26 

3. Einfachgesetzliche Ausgestaltung 

Vor diesem verfassungsrechtlichen Hintergrund beziehen sich § 2 Abs. 3 PartG und § 25 Abs. 2 
Nr. 3 PartG ausdrücklich auf die Vermeidung von Einflussnahmen auf politische Parteien aus 
dem Ausland. Bei § 2 Abs. 3 PartG handelt es sich um eine personell-organisatorische Maßnahme 
in Bezug auf die Zusammensetzung von politischen Parteien und Anforderungen an deren Mit-
glieder (dazu unter 3.1.). § 25 Abs. 2 Nr. 3 PartG verbietet die Annahme von Auslandsspenden 
insbesondere zum Schutz der unzulässigen finanziellen Einflussnahme durch ausländische Ak-
teure, es sei denn, es liegt eine speziell geregelte Ausnahmekonstellation vor (dazu unter 3.2.). 

3.1. Verbot von Ausländer- und Extraterritorialparteien 

Neben deutschen Staatsangehörigen können Ausländer grundsätzlich Mitglieder politischer Par-
teien sein. Gemäß § 2 Abs. 3 PartG sind politische Vereinigungen jedoch dann keine politischen 
Parteien, wenn entweder ihre Mitglieder oder die Mitglieder ihres Vorstandes in der Mehrheit 
Ausländer sind (Nr. 1; „Ausländerparteien“) oder ihr Sitz oder ihre Geschäftsleitung sich außer-
halb des Geltungsbereichs dieses PartG befindet (Nr. 2; „Extraterritorialparteien“). Ausländer, die 
nicht über die deutsche Staatsangehörigkeit verfügen, dürfen mithin keinen „beherrschenden 
Einfluss“ auf politische Parteien erlangen.27 In der rechtswissenschaftlichen Literatur wird es im 
Übrigen als zulässig erachtet, wenn eine politische Partei in ihrer Satzung − über § 2 Abs. 3 
Nr. 1 PartG hinaus − die deutsche Staatsangehörigkeit für die Mitgliedschaft in dieser Partei vo-
raussetzt.28  

§ 2 Abs. 3 PartG dient nach der überwiegenden Auffassung der rechtswissenschaftlichen Litera-
tur der personellen und organisatorischen Rückkoppelung bzw. -bindung an den Nationalstaat. 
Die Notwendigkeit dessen folge aus der oben unter 2. erläuterten Verknüpfung des deutschen 
Parteienbegriffs mit dem Wahlrecht.29 Aufbauend auf diese Verknüpfung wird argumentiert, dass 

 

26 BVerfG, Urteil vom 19.07.1966 - 2 BvF 1/65, BVerfGE 20, 56 (105); Hervorhebungen nicht im Original. 

27 Kluth, in: Epping/Hillgruber, BeckOK GG, 57. Ed. 15.01.2024, Art. 21 Rn. 41. 

28 Vgl. dazu Seifert, Die politischen Parteien, 1975, S. 207; vgl. dazu z.B. § 3 Abs. 1 Nr. 5 der Satzung der CSU, 
wonach ordentliches Mitglied der CSU nur werden kann, wer unter anderem die deutsche Staatsangehörigkeit 
oder die Staatsangehörigkeit eines anderen EU-Mitgliedsstaates besitzt. Nach § 4 Abs. 2 der Satzung der CDU ist 
geregelt, dass Personen, die die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaates nicht besitzen, als Gäste in der Par-
tei mitarbeiten dürfen, und die Aufnahme in der CDU in der Regel voraussetzt, dass der Bewerber ein Jahr sei-
nen Wohnsitz in Deutschland hat. 

29 Vgl. Lenski, PartG, 2011, § 2 Rn. 41 ff.; Wißmann, in: Kersten/Rixen, PartG, 2009, § 2 Rn. 49; Streinz, in:  
Huber/Voßkuhle, GG Bd. 2, 8. Aufl. 2024, Art. 21 Rn. 55; Morlok, PartG, 2. Aufl. 2013, § 2 Rn. 13. 

https://www.csu.de/common/csu/content/csu/hauptnavigation/partei/satzung/Satzung_komplett.pdf
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wegen des „Zusammenhangs zwischen Wahlen und Parteien […] das Erfordernis der Mehrheit 
für Deutsche nicht nur verfassungsrechtlich zulässig, sondern geboten“ sei.30  

Wahlberechtigte Bürger mit einer doppelten Staatsangehörigkeit oder mehreren Staatsangehörig-
keiten, d.h. der deutschen sowie einer oder mehreren weiteren Staatsangehörigkeiten, sind keine 
Ausländer im Sinne des § 2 Abs. 3 PartG.31 Für die Wahlberechtigung ist die deutsche Staatsan-
gehörigkeit ausreichend, unabhängig davon, ob die jeweilige Person über weitere Staatsangehö-
rigkeiten verfügt.32 Politische Vereinigungen, in denen EU-Bürger die Mehrheit haben, können 
allerdings nach den Vorgaben des § 8 Abs. 1 des Europawahlgesetzes (EuWG)33 an Europawahlen 
teilnehmen.34 

3.2. Spenden und Werbemaßnahmen aus dem Ausland 

Entsprechend der oben unter 2. angeführten Finanzierungsfreiheit können politische Parteien 
nach § 25 Abs. 1 Satz 1 PartG grundsätzlich Spenden annehmen. Spenden sind gemäß § 27 
Abs. 1a Satz 1 PartG an die Partei gerichtete Geld- oder geldwerte Leistungen, die über Mitglieds-
beiträge hinausgehen. Dazu gehören auch Sonderumlagen, Sammlungen und Freistellungen von 
üblicherweise entstehenden Verbindlichkeiten sowie geldwerte Zuwendungen aller Art ein-
schließlich der Übernahme von Werbemaßnahmen (§ 27 Abs. 1a Satz 2 PartG). Werbemaßnah-
men liegen auch vor, wenn sie zwar nicht den Parteinamen enthalten, aber wegen der Gesamter-
scheinung nach ihrer Gestaltung oder ihrer Inhalte als eine Werbemaßnahme für eine bestimmte 
Partei aufgefasst werden kann (§ 27 Abs. 1a Satz 4 PartG). Meinungsäußerungen oder Bekundun-
gen zu einer Partei, deren Positionen zu einer Sachfrage oder deren Kandidaten sind keine Wer-
bemaßnahmen, soweit sie sich im Rahmen der allgemeinen politischen Willensbildung halten 
und nicht die wirtschaftlich relevante Werbung für eine Partei im Vordergrund steht. Davon soll 
ausgegangen werden, wenn z.B. der Wert der Werbemaßnahme 500 Euro nicht übersteigt (§ 27 
Abs. 1a Satz 5, Satz 6 PartG). Für „Werbemaßnahmen anderer“ gilt nach § 27a Abs. 1 PartG (sog. 
Parallelaktionen)35, dass diese der jeweiligen politischen Partei frühzeitig angezeigt werden müs-
sen, damit diese Partei über die Annahme als Spende im Sinne von § 27 Abs. 1 PartG entschei-
den kann. Außerdem kann die betroffene Partei das Unterlassen der Werbemaßnahme verlangen.  

 

30 Streinz, in: Huber/Voßkuhle, GG Bd. 2, 8. Aufl. 2024, Art. 21 Rn. 55; vgl. zur Verfassungsmäßigkeit der Vor-
schrift, Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 18. Aufl. 2024, Art. 21 Rn. 11; vgl zur Entstehungsgeschichte des § 2 Abs. 3 
PartG, von Katte, Die Mitgliedschaft von Fremden in politischen Parteien der Bundesrepublik Deutschland, 
1980, S. 25 ff.; vgl. zur a.A. bereits oben unter 2. von Towfigh/Keesen/Ulrich, in: Kahl/Waldhoff/Walter, BK-GG, 
224. Lfg., 4/2024, Art. 21 GG Rn. 305 f. 

31 Wißmann, in: Kersten/Rixen, PartG, 2009, § 2 Rn. 49. 

32 Vgl. dazu Seedorf, in: Schreiber, BWahlG, 11. Aufl. 2021, § 12 Rn. 10. 

33 Europawahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.03.1994 (BGBl. I S. 423, 555, 852), zuletzt geän-
dert am 11.01.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 11). 

34 Vgl. zur Zulässigkeit von „Ausländerparteien“ zu Europa- und Kommunalwahlen Streinz, in: Huber/Voßkuhle, 
GG Bd. 2, 8. Aufl. 2024, Art. 21 Rn. 55; vgl. ferner zur Problematik hinsichtlich der europäischen Integration 
Morlok, PartG, 2. Aufl. 2013, § 2 Rn. 13. 

35 Vgl. zum Begriff der Parallelaktionen Hobusch, DÖV 2020, 548 (559 f.). 

https://www.gesetze-im-internet.de/euwg/BJNR007090978.html
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Nach § 25 Abs. 2 Nr. 3 PartG sind von dieser Spendenannahmebefugnis Spenden von „außerhalb 
des Geltungsbereiches des PartG“ ausgeschlossen (Auslandsspenden). Damit sind nach der 
rechtswissenschaftlichen Literatur mit Blick auf die Gesetzessystematik solche Spenden von Per-
sonen gemeint, die ihren Wohn- oder Unternehmenssitz außerhalb von Deutschland haben.36 Das 
PartG sieht allerdings Ausnahmen von diesem Spendenannahmeverbot vor. Erstens sind Spen-
den ausgenommen, die aus dem Vermögen eines Deutschen im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG, ei-
nes EU-Bürgers oder eines Wirtschaftsunternehmens stammen, dessen Anteile sich zu mehr als 
50 % im Eigentum von Deutschen im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG oder eines EU-Bürgers befin-
den oder dessen Hauptsitz in einem EU-Mitgliedstaat liegt. Zweitens sind Spenden ausgenom-
men, die an Parteien nationaler Minderheiten in ihrer angestammten Heimat gerichtet sind und 
die diesen aus Staaten zugewendet werden, die an die Bundesrepublik Deutschland angrenzen 
und in denen Angehörige ihrer Volkszugehörigkeit leben.37 Drittens ist die Spende eines Auslän-
ders zulässig, wenn diese nicht mehr als 1.000 Euro beträgt. Gemäß § 25 Abs. 4 PartG sind inso-
weit unzulässige Spenden von der Partei unverzüglich, spätestens mit Einreichung des Rechen-
schaftsberichts für das betreffende Jahr (§ 19a Abs. 3 PartG) an den Präsidenten oder die Präsi-
dentin des Deutschen Bundestages weiterzuleiten. 

Das Verbot, Spenden aus dem Ausland anzunehmen, berührt mithin die verfassungsrechtlich ge-
währleistete Finanzierungsfreiheit der politischen Parteien.38 Es wurde im PartG auf den Vor-
schlag einer Sachverständigen-Kommission übernommen, die dies zunächst nur für „politisch 
erforderlich“ hielt.39 Wie bereits zuvor in Bezug auf Spenden allgemein und die dadurch entste-
henden Einflussnahmen unter 2. angeführt, wird jedoch auch dieses Spendenannahmeverbot im 
rechtswissenschaftlichen Schrifttum damit gerechtfertigt, dass so unzulässige Einflussnahmen 
auf politische Parteien und deren finanzielle Abhängigkeiten vor allem von ausländischen Per-
sonen und Institutionen verhindert werden können.40 Diese Gefahr der Einflussnahme und Ab-
hängigkeiten sei mit den verfassungsrechtlichen Aufgaben der politischen Parteien, vor allem an 
der politischen Willensbildung des (deutschen) Volkes mitzuwirken, nicht vereinbar.41 

Wenn eine politische Partei unzulässigerweise Spenden aus dem Ausland angenommen hat und 
diese nicht an den Präsidenten oder die Präsidentin des Deutschen Bundestages weitergeleitet 
hat, entsteht gegen sie nach § 31c PartG ein Anspruch in Höhe des Dreifachen des rechtswidrig 
erlangten Betrages. Außerdem sieht das PartG Bußgelder bei Verstößen gegen die Anzeigepflicht 

 

36 Lenski, PartG, 2011, § 25 Rn. 48. 

37 Zum Begriffsverständnis der nationalen Minderheiten, vgl. dazu Bundesministerium des Inneren und für Hei-
mat, Nationale Minderheiten Minderheitensprachen und die Regionalsprache Niederdeutsch in Deutschland, 
4. Aufl. 2020, S. 14; diese Norm erfasst beispielsweise die Spenden des dänischen Kulturministeriums an den 
Südschleswigsche Wählerverband (SSW), vgl. dazu zuletzt die Spende i.H.v. 137.296,96 vom 28.09.2023, BT-
Drs. 20/10009, S. 1. 

38 Vgl. Jochum, in: Ipsen, PartG, 2. Aufl. 2018, § 25 Rn. 1. 

39 BT-Drs. 10/697, S. 6. 

40 Lenski, PartG, 2011, § 25 Rn. 47 ff.; Morlok, PartG, 2. Aufl. 2013, § 25 Rn. 4; Jochum, in: Ipsen, PartG, 2. Aufl. 
2018, § 25 Rn. 26. 

41 Morlok, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2015, Art. 21 Rn. 68; Lenski, PartG, 2011, § 25 Rn. 47 ff. 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/heimat-integration/nationale-minderheiten/minderheiten-und-regionalsprachen-vierte-auflage.pdf?__blob=publicationFile&v=10
https://dserver.bundestag.de/btd/20/100/2010009.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/100/2010009.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/10/006/1000697.pdf
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oder das begehrte Unterlassen von Werbemaßnahmen vor (§ 31e PartG).42 Strafbewehrt sind nach 
§ 31d PartG nur spezifische Handlungen in Bezug auf die Rechnungslegung und unzulässige Ver-
wendung der Mittel der politischen Partei. 

Neben Spenden im Sinne von § 27 Abs. 1a PartG wurden erst zuletzt auch das Sponsoring sowie 
die Grenzen dessen durch § 27 Abs. 1b PartG einfachgesetzlich geregelt.43 Einnahmen aus Spon-
soring sind Zuwendungen zur Förderung einer Partei, mit denen der Zuwendende als Gegenleis-
tung eine Förderung eigener Ziele der Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit verfolgt. Dabei darf die 
Höhe der jeweiligen Zuwendung nicht außer Verhältnis zur von der Partei erbrachten Gegenleis-
tung stehen (§ 27 Abs. 1b Satz 2 PartG). Anderenfalls handelt es sich um eine Spende im Sinne 
des § 27 Abs. 1a PartG, sodass die zuvor erläuterten Regelungen zur Annahme von Spenden nach 
§ 25 PartG gelten. Sponsoring im Sinne des § 27 Abs. 1b PartG aus dem Ausland ist nicht gesetz-
lich ausgeschlossen. 

4. Möglichkeiten eines Parteiverbots 

Die Verfassungswidrigkeit einer politischen Partei und ein damit einhergehendes Parteiverbot 
kann nach Art. 21 Abs. 4 GG nur das BVerfG feststellen (dazu bereits unter 2.). Der rechtliche 
Maßstab ist Art. 21 Abs. 2 GG, wonach politische Parteien verfassungswidrig sind,  

  die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheit-
liche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand 
der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. 

Die (formellen) Einzelheiten eines Parteiverbotsverfahrens und die Folgen der Verfassungswid-
rigkeit einer Partei (Auflösung einer politischen Partei infolge der Feststellung der Verfassungs-
widrigkeit sowie dem Verbot, Ersatzorganisationen zu schaffen) sind in §§ 43 ff. BVerfGG näher 
einfachgesetzlich geregelt (dazu bereits unter 2.). Danach können nur der Bundestag, der Bundes-
rat oder die Bundesregierung einen Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit einer poli-
tischen Partei durch das BVerfG stellen (§ 43 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG). Insbesondere gibt das 
BVerfG nach § 45 BVerfGG den Vertretungsberechtigten der angegriffenen Partei innerhalb einer 
von ihm festgesetzten Frist Gelegenheit zur Äußerung, infolgedessen es über das weitere Verfah-
ren entscheidet.44 

Im Zusammenhang mit dem Parteiverbot spricht das BVerfG von einem „präventiven Verfas-
sungsschutz“, um konkrete Gefahren für die freiheitliche demokratische Grundordnung bereits 
im Vorfeld ihrer Entstehung zu verhindern.45 Allerdings bedeutet das Parteienprivileg nach der 
Rechtsprechung des BVerfG „um der politischen Freiheit willen“ auch, dass eine politische 

 

42 Vgl. zur Begründung des Gesetzentwurfs, BT-Drs. 20/9147, S. 27. 

43 Gesetzesänderung vom 04.03.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 70).  

44 Siehe ausführlich zum Parteiverbotsverfahren, Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, Gang 
des Parteiverbotsverfahrens - Von der Vorbereitung des Antrags bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts, Ausarbeitung vom 05.03.2015, WD 3 - 3000 - 049/15. 

45 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 - 2 BvB 1/13, BVerfGE 144, 20 (199 f. Rn. 522). 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/091/2009147.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/405430/33f7d099da8b6a97bf423b0e051a40e4/WD-3-049-15-pdf-data.pdf
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/01/bs20170117_2bvb000113.html
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Partei bis zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit nicht mit anderen (administrativen/zivil-
rechtlichen) Instrumenten oder Mitteln aufgelöst oder der Bestand dieser in sonstiger Weise an-
gegriffen werden kann. Sie darf vor einem Parteiverbotsverfahren nur politisch bekämpft werden, 
selbst wenn sich die politische Partei bereits feindlich gegenüber der freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung verhält.46 Die Feststellung der Verfassungswidrigkeit und die Auflösung ei-
ner politischen Partei stellt demnach einen schwerwiegenden Eingriff in die Freiheit der politi-
schen Willensbildung und in die Parteienfreiheit nach Art. 21 Abs. 1 GG dar. Daher stellt das 
BVerfG an ein Parteiverbot nach Art. 21 Abs. 2 GG sehr hohe Anforderungen, das „als ‚demokra-
tieverkürzende Ausnahmenorm‘ zurückhaltend anzuwenden“ ist und dessen Tatbestandsmerk-
male restriktiv auszulegen sind.47 

Materiell setzt die Verfassungswidrigkeit nach Art. 21 Abs. 2 GG voraus, dass die politischen 
Parteien nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die frei-
heitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand 
der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. Das BVerfG machte allerdings in der Entschei-
dung zum NPD-Verbotsverfahren deutlich, dass ein „Darauf Ausgehen“ nur angenommen wer-
den kann, wenn zusätzlich „konkrete Anhaltspunkte von Gewicht vorliegen, die es zumindest 
möglich erscheinen lassen, dass das gegen die Schutzgüter des Art. 21 Abs. 2 GG gerichtete Han-
deln einer Partei erfolgreich sein kann (Potentialität)“.48 Ob dies im Einzelfall zutrifft, kann nur 
im Rahmen einer komplexen, wertenden Gesamtbetrachtung festgestellt werden.49 

Der Einfluss auf politische Parteien aus dem Ausland könnte vor allem hinsichtlich der Gefähr-
dung des Bestands der Bundesrepublik Deutschland relevant sein. 

4.1. Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 

Nach der Rechtsprechung des BVerfG erfasst die freiheitliche demokratische Grundordnung „die 
für den freiheitlichen demokratischen Verfassungsstaat schlechthin unverzichtbaren Grund-
sätze“50. Es zählt dazu insbesondere die Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 Satz 1 GG und die 
Grundsätze der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit.51 Die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung bezieht sich somit auf die „innere Verfassung der Bundesrepublik Deutschland“.52 Eine 
politische Partei ist mithin verfassungswidrig, wenn sie in Deutschland die genannten „unver-
zichtbaren Grundsätze“ abschaffen möchte. Dies gilt unabhängig davon, ob diese Bestrebung und 
Zielsetzungen der politischen Partei aus dem In- oder Ausland kommen.  

 

46 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 - 2 BvB 1/13, BVerfGE 144, 20 (201 Rn. 526). 

47 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 - 2 BvB 1/13, BVerfGE 144, 20 (200 Rn. 524). 

48 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 - 2 BvB 1/13, BVerfGE 144, 20 (224 f. Rn. 585); Hervorhebung nicht im Original. 

49 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 - 2 BvB 1/13, BVerfGE 144, 20 (225 Rn. 587). 

50 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 - 2 BvB 1/13, BVerfGE 144, 20 (203 Rn. 529). 

51 BVerfG, Urteil vom 17.01.2017 - 2 BvB 1/13, BVerfGE 144, 20 (203 Rn. 529). 

52 Vgl. Ipsen/Koch, in: Sachs, GG, 9. Aufl. 2021, Art. 21 Rn. 165. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/01/bs20170117_2bvb000113.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/01/bs20170117_2bvb000113.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/01/bs20170117_2bvb000113.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/01/bs20170117_2bvb000113.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/01/bs20170117_2bvb000113.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/01/bs20170117_2bvb000113.html
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4.2. Gefährdung des Bestands der Bundesrepublik 

Anders als die Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung bezieht sich die Gefährdung des Bestands der Bundesrepublik nicht auf die innere Verfas-
sung, sondern auf das Außenverhältnis der Bundesrepublik Deutschland einschließlich der „ter-
ritorialen Integrität“ bzw. „territorialen Unversehrtheit“, „außenpolitischen Handlungsfähigkeit 
des Bundes“ und politische Unabhängigkeit.53 Dies kann berührt sein, wenn die Ziele einer poli-
tischen Partei darauf gerichtet sind, einzelne Bundesländer, wie sie in der Präambel aufgezählt 
werden, von der Bundesrepublik Deutschland abzutrennen.54  

Nach der strafrechtlichen Definition gemäß § 92 Abs. 1 des Strafgesetzbuches (StGB)55, die nach 
Ansicht der rechtswissenschaftlichen Literatur dem verfassungsrechtlichen Bestandsbegriff ent-
spricht,56 ist der Bestand der Bundesrepublik Deutschland jedenfalls dann beeinträchtigt, wenn 
ihre Freiheit von fremder Botmäßigkeit aufgehoben, ihre staatliche Einheit beseitigt oder ein zu 
ihr gehörendes Gebiet abgetrennt ist. Unter der Freiheit von „fremder Botmäßigkeit“ wird insbe-
sondere der „Erhalt der deutschen Staatlichkeit“ einschließlich der äußeren Souveränität verstan-
den.57 Die Freiheit von fremder Botmäßigkeit ist aus Sicht der rechtswissenschaftlichen Literatur 
neben einer Totalannexion Deutschlands auch dann beeinträchtigt, wenn Deutschland zu einem 
sog. Vasallen- oder Satellitenstaat herabgesetzt würde oder eine Regierung eingesetzt werden soll, 
„die einer fremden Macht genehm und willfährig ist“.58 Demnach sei die Freiheit von fremder 
Botmäßigkeit allerdings noch nicht berührt, wenn eine politische Partei die wirtschaftliche Ab-
hängigkeit Deutschlands von fremden Staaten vergrößern möchte (z.B. durch den Import im 
Ausland produzierter Energieträger).59  

Folglich kann lediglich die Einflussnahme ausländischer Akteure sonst wie gearteter Form noch 
nicht allein das Tatbestandsmerkmal der Gefährdung des Bestands der Bundesrepublik Deutsch-
land erfüllen. Führt die Einflussnahme aus dem Ausland allerdings dazu, dass die unter auslän-
dischem Einfluss stehende politische Partei erkennbar die äußere Souveränität Deutschlands an-
greifen möchte oder sie beabsichtigt, dass Deutschland von einem anderen Staat wie ein Satelli-
ten- oder Vasallenstaat untergeordnet wird, könnte das Tatbestandsmerkmal unter 

 

53 Vgl. dazu Ipsen/Koch, in: Sachs, GG, 9. Aufl. 2021, Art. 21 Rn. 165; Morlok, in: Dreier, GG Bd. 2, 3. Aufl. 2015, 
Art. 21 Rn. 149; Klein, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, 102. EL August 2023, Art. 21 Rn. 520; Jarass, in: Ja-
rass/Pieroth, GG, 18. Aufl. 2024, Art. 21 Rn. 54. 

54 Ipsen/Koch, in: Sachs, GG, 9. Aufl. 2021, Art. 21 Rn. 166. 

55 Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1998 (BGBl. I S. 3322), zuletzt geändert am 
27.03.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 109). 

56 Klein, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, 102. EL August 2023, Art. 21 Rn. 521 m.w.N. 

57 Klein, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, 102. EL August 2023, Art. 21 Rn. 521. 

58 Paeffgen/Klesczewski, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Saliger, StGB, 6. Aufl. 2023, § 81 Rn. 8; vgl. ferner 
zum sog. „Satellitenverhältnis“ Streinz, in: Huber/Voßkuhle, GG Bd. 2, 8. Aufl. 2024, Art. 21 Rn. 230 mit dem 
Beispiel „der ehemaligen Sowjetunion und den ‚Ostblockländern‘ durch Unterordnung der nationalen Parteien 
unter die KPdSU“. 

59 Vgl. dazu Klein, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, 102. EL August 2023, Art. 21 Rn. 521 Fn. 5. 

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html
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Berücksichtigung der restriktiven Auslegung von Art. 21 Abs. 2 GG erfüllt sein. Dies hängt jedoch 
vom konkreten Einzelfall ab. 

5. Maßnahmen gegen Einfluss auf Parteien aus dem Ausland in EU-Mitgliedstaaten 

Die Vermeidung der Einflussnahme auf politische Parteien aus dem Ausland ist nicht nur in 
Deutschland gesetzlich geregelt, sondern auch in anderen EU-Mitgliedstaaten. Nachfolgend wer-
den entsprechende Regelungen aus anderen EU-Mitgliedstaaten zur Mitgliedschaft von Auslän-
dern in politischen Parteien (5.1), zu Auslandsspenden (5.2.) und zu Parteiverboten (5.3.) exemp-
larisch zusammengefasst. 

5.1. Mitgliedschaft von Ausländern in politischen Parteien 

Die Mitgliedschaft von Ausländern in politischen Parteien wird in den EU-Mitgliedstaaten unter-
schiedlich geregelt. Zum Teil gibt es insoweit keine speziellen Regelungen, teilweise ist dies ver-
fassungsrechtlich geprägt oder durch die Parteiensatzungen bestimmt. 

In Österreich ist z.B. die Mitgliedschaft in einer politischen Partei jedenfalls im Parteiengesetz 
nicht auf Personen mit der österreichischen Staatsangehörigkeit begrenzt oder speziell geregelt.60 
In Estland wird die Parteimitgliedschaft auf bestimmte Personen beschränkt, indem nur Staatsan-
gehörige und EU-Bürger, die sich dauerhaft in Estland aufhalten, Mitglieder von politischen Par-
teien sein dürfen (vgl. § 5 des estnischen Parteiengesetzes61). In Finnland richtet sich die Mit-
gliedschaft in politischen Parteien nach den Vorschriften des finnischen Vereinigungsgesetzes.62 
Nach § 10 des finnischen Vereinigungsgesetzes dürfen Mitglieder von Vereinigungen, die Ein-
fluss auf staatliche Angelegenheiten nehmen wollen, nur finnische Staatsangehörige oder Perso-
nen, die ihren Wohnsitz in Finnland haben, sein.  

In Polen gilt wiederum, dass nur solche Personen, die über eine polnische Staatsangehörigkeit 
verfügen, auch Mitglieder von politischen Parteien sein dürfen. Gestützt wird dies insbesondere 
auf Art. 11 (1) der polnischen Verfassung, wonach politische Parteien unter anderem die Gleich-
heit der polnischen Staatsbürger beachten müssen („Political parties shall be founded on the 
principle of voluntariness and upon the equality of Polish citizens,[…]“).63 

 

60 Bundesgesetz über die Finanzierung politischer Parteien (Parteiengesetz 2012 - PartG) vom 29.06.2012, zuletzt 
geändert am 27.07.2022. 

61 Estnisches Parteiengesetz (Erakonnaseadus; auf English: Political Parties Act) vom 11.05.1994, in Kraft getreten 
am 01.02.2023. 

62 Finnisches Vereinigungsgesetz (Yhdistyslaki; auf Englisch: Finnish Associations Act, inoffizielle Übersetzung 
vom 17.10.2016) Nr. 503/1989 vom 26.05.1989, zuletzt geändert am 08.02.2023. 

63 Polnische Verfassung vom 02.04.1997 (auf Englisch: Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997 
as published in Dziennik Ustaw No. 78, item 483). 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007889
https://www.riigiteataja.ee/akt/105052022008
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517012023002/consolide
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503#a3.2.2023-135
https://www.prh.fi/en/yhdistysrekisteri/act.html
https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm#:~:text=The%20Republic%20of%20Poland%20shall%20be%20a%20democratic%20state%20ruled,the%20principles%20of%20social%20justice.&text=The%20Republic%20of%20Poland%20shall%20be%20a%20unitary%20State.&text=Supreme%20power%20in%20the%20Republic,directly%20or%20through%20their%20representatives.
https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm#:~:text=The%20Republic%20of%20Poland%20shall%20be%20a%20democratic%20state%20ruled,the%20principles%20of%20social%20justice.&text=The%20Republic%20of%20Poland%20shall%20be%20a%20unitary%20State.&text=Supreme%20power%20in%20the%20Republic,directly%20or%20through%20their%20representatives.
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5.2. Regulierung der Annahme von Spenden aus dem Ausland 

Spenden aus dem Ausland bzw. die Annahme dieser sind ebenfalls in einer Reihe von EU-Mit-
gliedstaaten reguliert.64 Die Regelungen sind allerdings sehr unterschiedlich. Im Jahr 2021 waren 
Auslandsspenden in fünf von 27 EU-Mitgliedstaaten nicht ausdrücklich verboten (Belgien, Däne-
mark, Luxemburg, Niederlande und Schweden).65 Teilweise sind Spenden von ausländischen Re-
gierungen oder juristischen Personen verboten oder allgemein von „Ausländern“, ohne dass der 
Begriff näher definiert wird. Zudem sind in den gesetzlichen Grundlagen zum Teil Ausnahmen 
vom Spenden- oder Spendenannahmeverbot vorgesehen.  

In Estland können Ausländer nur dann spenden, wenn sie über ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht 
oder eine langfristige Aufenthaltsberechtigung in Estland verfügen.66 In Finnland können politi-
sche Parteien ausländische Spenden von Einzelpersonen und internationalen Vereinigung sowie 
Stiftungen annehmen, die die Ideologie der jeweiligen finnischen politischen Partei vertreten.67 
In Frankreich können ausnahmsweise neben Personen mit der französischen Staatsangehörigkeit 
auch ausländische Einzelpersonen mit Wohnsitz in Frankreich einer politischen Partei spen-
den.68 In Kroatien sind Spenden an politische Parteien aus dem Ausland ausnahmsweise zuläs-
sig, wenn sie der Finanzierung von Bildungsprogrammen dienen sollen.69 In Spanien sind zwar 
Spenden von ausländischen Regierungen, ausländischen Körperschaften oder öffentlichen Unter-
nehmen oder von Unternehmen, die direkt mit den Parteien verbunden sind, an politische Par-
teien verboten, nicht aber Spenden von ausländischen natürlichen Personen innerhalb der ge-
setzlichen Grenzen für private Spenden.70 In Tschechien dürfen politische Parteien Spenden zum 
einen nicht von ausländischen juristischen Personen annehmen, außer sie stammen von einer 

 

64 Vgl. dazu die umfangreiche Übersicht, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (Internati-
onal IDEA), Political Finance Database, European Union (1. Is there a ban on donations from foreign interests to 
political parties?); vgl. dazu ferner die Studie zum finanziellen Einfluss auf politische Parteien als gefahr für 
Demokratien, Bressanelli, Investing in destabilisation: How foreign money is used to undermine democracy in 
the EU – Study requestes by the INGE committee of the European Parliament, 2021, April 2021, S. 15 ff.; vgl. 
ferner die Studie, Europäisches Parlament, Financing of political structures in EU Member States, Juni 2021, 
S. 17 ff. 

65 Studie, Europäisches Parlament, Financing of political structures in EU Member States, Juni 2021, S. 17 f. 

66 § 123(2) 8) des estnischen Parteiengesetzes (Erakonnaseadus; auf English: Political Parties Act) vom 11.05.1994, 
in Kraft getreten am 01.02.2023. 

67 Art. 8b des finnisches Parteiengesetz (Puoluelaki; auf Englisch: Act on Political Parties, inoffizielle Übersetzung 
vom 15.03.2016) Nr. 10/1969 vom 10.01.1969, zuletzt geändert am 21.12.2023.  

68 Art. 11-4 des französischen Gesetzes zur Transparenz im „politischen Leben“ (Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 
relative à la transparence financière de la vie politique) vom 11.03.1988, zuletzt geändert am 30.06.2020. 

69 Art. 46 (1), (5) des kroatischen Gesetzes zu politischen Aktivitäten und Finanzierungsgesetz (Zakon o finan-
ciranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma; auf Englisch: Act on the Financing of Political 
Activities, Election Campaigns and Referendums, provisorische Übersetzung) vom 23.03.2019, zuletzt geändert 
am 04.10.2019.  

70 Art. 7 des Gesetzes zur Finanzierung politischer Parteien (Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los parti-
dos políticos) vom 06.07.2007, zuletzt geändert am 31.03.2015. 

https://www.idea.int/data-tools/data/question-region?question_id=9194&political_entity=142733&database_theme=302
https://www.idea.int/data-tools/data/question-region?question_id=9194&political_entity=142733&database_theme=302
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653631/EXPO_STU(2021)653631_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653631/EXPO_STU(2021)653631_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFCO/DV/2021/10-27/2021-JUNE_PE694.836_Financingpoliticalstructures_withAnnex3_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFCO/DV/2021/10-27/2021-JUNE_PE694.836_Financingpoliticalstructures_withAnnex3_EN.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/105052022008
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517012023002/consolide
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1969/19690010
https://europam.eu/data/mechanisms/PF/PF%20Laws/Finland/Finland_Act%20on%20Political%20Parties_1969_amended2015_EN.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035588686
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035588686
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_29_602.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_29_602.html
https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/Zakoni%20-%20engl/Zakon_o_financiranju_NN_29-19_ENG.pdf
https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/Zakoni%20-%20engl/Zakon_o_financiranju_NN_29-19_ENG.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13022&p=20150331&tn=0
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13022&p=20150331&tn=0
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politischen Partei oder gemeinnützigen Organisation, und zum anderen nicht von natürlichen 
Personen, die nicht über die tschechische Staatsangehörigkeit verfügen, außer die natürliche Per-
son hat in Tschechien das Wahlrecht zum Europäischen Parlament.71  

In Österreich ist die Annahme von Spenden aus dem Ausland - ähnlich wie in Deutschland - 
auch auf einen bestimmten Betrag (500 €) begrenzt, außer es handelt sich um Spenden von EU-
Bürgern mit Wohnsitz in Österreich.72 In Belgien, Dänemark, Luxemburg und Schweden sind 
Spenden an politische Parteien aus dem Ausland insgesamt nicht reguliert.73 

5.3. Parteiverbote 

In einigen anderen EU-Mitgliedstaaten sind rechtliche Möglichkeiten vorgesehen, politische Par-
teien aufzulösen.74 Nur in wenigen EU-Mitgliedstaaten, wie z.B. in Österreich, Belgien, Griechen-
land und Schweden, gibt es keine Regelung, die eine Auflösung von politischen Parteien betref-
fen. So gilt z.B. in Österreich nur das Verbotsgesetz 194775, das in § 1 ausschließlich das Verbot 
der NSDAP vorsieht und damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten unter Strafe stellt.  

In den übrigen EU-Mitgliedstaaten ist die Auflösung bzw. das Verbot einer politischen Partei ent-
weder verfassungsrechtlich bestimmt oder einfachgesetzlich ausgestaltet. In allen Ländern, die 
die Möglichkeit der Auflösung einer politischen Partei regeln, haben die Vorschriften besonderen 
Ausnahmecharakter. Die Auflösung einer politischen Partei soll nur dann möglich sein, wenn 
z.B. der Bestand des jeweiligen EU-Mitgliedstaats, die öffentliche Ordnung oder die bürgerlichen 
Rechte und Freiheiten gefährdet sind. Auffällig ist indes, dass nur in vier EU-Mitgliedstaaten 
(Deutschland, Finnland, Lettland, Spanien) ausdrücklich das Verbot von Ersatzorganisationen 
aufgelöster politischer Parteien geregelt ist. Ob und gegebenenfalls inwieweit der Einfluss auf po-
litische Parteien aus dem Ausland unter die jeweilige Vorschrift des EU-Mitgliedstaats subsu-
miert werden kann, hängt wie in Deutschland von der Prüfung des jeweiligen Einzelfalls ab. 

*** 

 

71 Art. 18(1) j), k) des tschechischen Parteiengesetzes (Zákon o sdružování v politických stranách a v politických 
hnutích č. 424/1991 Sb.) vom 02.10.1991, zuletzt geändert am 25.08.2023. 

72 § 6 Abs. 6 Nr. 6 des österreichischen Bundesgesetzes über die Finanzierung politischer Parteien. 

73 Siehe dazu die Übersicht, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 
Political Finance Database, European Union (1. Is there a ban on donations from foreign interests to political 
parties?). 

74 Die vorliegenden Angaben zu Partberuhen auf einer Nachfrage bei den EU-Mitgliedstaaten im Jahr 2021. Die 
Aktualität der Angaben konnte nicht überprüft werden. 

75 Bundesverfassungsgesetz über das Verbot der NSDAP vom 06.06.1945, zuletzt geändert am 30.12.2023. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424/zneni-20240101
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-424/zneni-20240101
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=bundesnormen&Gesetzesnummer=20007889
https://www.idea.int/data-tools/data/question-region?question_id=9194&political_entity=142733&database_theme=302
https://www.idea.int/data-tools/data/question-region?question_id=9194&political_entity=142733&database_theme=302
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000207
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